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DIE | VERFOLGUNG | IN | KAISERREICH |

UND | WEIMARER | REPUBLIK
Bereits im Deutschen Kaiserreich führte
die fortschreitende Industrialisierung
zur sozialen Marginalisierung vieler
Roma und Sinti. Durch das Überangebot
an Arbeitskräften in den Städten verlo¬
ren sie zunehmend ihre traditionellen
Erwerbsmöglichkeiten . Ein entschei¬
dender Einschnitt erfolgte 1896, als die
Behörden per Anordnung des Reichs¬
kanzlers die Ausstellung von Wander¬
gewerbescheinen verweigerten.46 Die¬
se Maßnahmen verstärkten ihre wirt¬

schaftliche Notlage und führten zu einer
wachsenden Stigmatisierung , die sich in
dem Begriff,,Zigeunerplage" widerspie¬
gelt, der verwendet wird.

Zigeuner-Buch
herausgegebenzumamtlichenGebraucheimAuf¬
tragedesK.B. StaatsministeriumsdesInnernvom
SicherheltsbureauderK. PollzeldirektionMünchen.
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Maßnahmenund gesellschaftliche
Diskriminierungim 20.Jahrhundert

[Abb. 27]

Parallel dazu begann eine systema¬
tische Erfassung und Überwachung.
Das Innenministeriumbeauftragte den
Kriminalisten Albert Dillmann, bei der
MünchnerPolizeidirektion einen „,Nach¬

richtendienstin Bezug aufdie Zigeuner"
einzurichten - ein Vorläufer der späteren,,Zigeunerzentral¬
stelle" im nationalsozialistischen Deutschland . Ziel war die
detaillierte Registrierung der Roma und Sinti mit Finger¬
abdrücken, Lichtbildern und Stammbäumen, was später
in Verfolgung und Deportation in Vernichtungslager mün¬
dete .
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verschärftesich die Ent¬

rechtung der Roma und Sinti weiter.47 Ihnen wurden.
grundlegende Rechte wie die Gewerbefreiheit und der
Besitzvon Waffen entzogen. Selbst Kinderwaren nichtvor
behördlichen Übergriffen sicher Inwiefern. Die Migration
aus dem Balkan ließ ihre Zahl im Deutschen Reich von
etwa 2.000 im Jahr 1900 auf rund 8.000 im Jahr 1906 an¬

steigen. Das 1905 veröffentlichte „Zigeunerbuch" erfass¬
te 3.350 umherziehende Roma und Sinti und wurde zur
landesweiten Kontrolle an Polizeibehörden verteilt. Die

„Zigeunerzentrale" in München erfasste bis 1926 bereits
14.000 Roma und Sinti mit detaillierten persönlichen Da¬

ten und Fingerabdrücken .
Ein entscheidender Schritt war die Anweisung zur Be¬

kämpfung des Zigeunerunwesens" vom 12.2.190248, die
ausländischen Roma den Wandergewerbescheinentzog.

In Polizei- und Verwaltungsberichtenwurden sie zuneh¬
mend mit Kriminalität und sozialer Verwahrlosung assozi¬

iert.
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Während andere deutsche Staatsbür¬
ger bereits vom Schutz der Grundrech¬
te profitierten , wurden Roma und Sinti
weiterhin systematisch entrechtet. Die
Behörden stempelten sie pauschal als
,,Asoziale" und „Gauner" ab - eine Stig¬

matisierung , die ihre gesellschaftliche
Ausgrenzung festigte und legitimierte.
Diese Vorurteile schlugen sich auch in
der Gesetzgebung nieder: Polizeiliche
Überwachungs- und Kontrollmaßnah¬
men wurden gezieltverschärftund aus¬
gebaut .

Gesetzliche Repressionen und Über¬
wachung in derWeimarer Republik
Ab 1906 nahmen die repressiven Maẞ¬
nahmen weiter zu . Die „Anweisungen
zur Bekämpfung des Zigeunerunwe¬
sens" vom 17. Februar 1906 führten zu¬

zwangsweisen Abschiebung ausländi¬
scher Roma. Entsprechende Rückfüh¬
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geb. u. dahin zuständig zu sein, hat sich als falsch erwiesen ),
angebl. verheir. mit Amalie , geb. Grünholz (geb. angebl.
20.10.1867 bei Rohrweiler, Unterelf.), aog bisher mit ben Ban¬
den Christian Michael Weiß, Johann Weiß, Leonhard Weiß,
Franz Winter, Otto Janus u. Chriftlieb Laubinger umber u.
bat 5 angebl. ehel. Kinder bei sich, deren Namen u. Alter er
jeweils verschieden angibt. Jorlan, welcher weg. Diebstahls u.
Landstr. bestraft ist, wurde durch das B... Hilpoltstein am
3.5.1903 in das Arbeitshaus Rebdorf bei Eichstätt eingeschafft

1. aus demselben am 5.8.1903, unbet. wohin, entlassen . Seine
Identität konnte nicht festgestellt werden.

1017. Jorkan , Jorkam,
1018. Joft Barbara, geb. Sturm, f. Joft Martin, Nr. 1019.
1019. Joft Martin, fath., Zigeuner, Scherenschleifer , geb.

2.3.1868 auf der Durchreise der Eltern in Gambsheim, R.-D.
Straßburg , Unt.-Els., Sohn des † Gottfried u. der † Balbine

Jost, geb. Allezella , verheir. mit Barbara , geb. Eturin, lebt
von seiner Ehefrau getrennt u. besitzt nach Mittellung der K.-D.
Straßburg bom 11.6.1904 Nr. 3780 die Els.-Lothr. Staatsange¬
hörigkeit . Martin Jost, welcher im Mai u. Juni 1904 mit den
Banden Ernst Dorschner u. Adolf Kempfer umherzog , ist weg.
Berg. in Bez. auf d. Personenstand mit Urkundenfälsch ., Be¬
Icidigung, Widerstands u. mehrm . weg . Landstr. bestraft u . durch
Beschl . des B.-A. Pirmasens v. 24.6.1904 r. 3528 auf 2 Jahre
aus dem Königr. Bayern ausgewiesen ( Beil . 9 zu Nr. 98 des
B. 3.-P.-Bl. 1904).

1020. Jovanovic Anna, s. Jovanovic Marinko, Nr. 1028.
1021. Jovanovic Bozidar (Bozo), geb. ungef. 1871, j.

Jovanovic Theodor, Nr. 1032.
1022. Jovanovic Bozo (angebl.), griech.-kath., led., Zi¬

geuner , Bärenführer , nach Altersangabe ungef. 1886, angebl. in
Sitnica, Kr. Bihatsch, Dz. Kljutsch in Bosnien , geb., angebl.
Sohn des Stephan u. der Marie Jovanovic , wurde am 27.7.
1901 bom 2.-G. München II weg . Verbr. wid. die Sittlichkeit
zu 6 Wochen Gef. verurteilt u. berbüßte diese Strafe am 10.8.1901.

1023. Jovanovic Gustav , [. Jovanovic Marinfo, Nr. 1028 .

1024. Jobanovic Helene , f. Jovanovic Marinfo , Nr. 1028.
1025. Jovanovic Jjuke, s. Jovanovic Theodor, Nr. 1032
1026. Jovanovic Jlinta, S. Jovanovic Marinko, Nr. 1028 .

1027. Jovanovic Marie , s. Jovanovic Theodor, Nr. 1032.
1028. Jovanovic Marinto , Zigeuner, Bärenführer von

Bocin, B. Slatina , Rom. Birovitica (Beröcze) in Slavonien ,
geb. ungef. 1873, Geb.-Ort u. Zeit u. Abstammung unbet., zog
bisher mit der Bande Konstantin Golnbovic u. Stagatowitsch
umber u. ist samt seiner Ehefrau Anna (geb. ungef. 1874,
weiteres unbet.), feinen Kindern Gustav , Peter u. He=
lena , fotote feiner Mutter Flinta Jovanovic (geb. ungef.
1828) mit Entschl. des St.-M. d.J. vom 26.2.1903 9r. 4592 auf
Grund Art. 44 Abs. 2 H.-G. aus Bayern ausgewiesen (B.
3-3-81. 1903 Nr. 27 Biff. 1702).

Abb. 33: Buchseitemitden Namen ausländischer „Zigeuner"aus
Dillmann„Zigeuner-Buch" 1905 [Abb.29]

rungsabkommen wurden mit mehreren europäischen
Staaten wie der Schweiz, Italien , Österreich -Ungarn und
Russland geschlossen. Staatenlose Roma oder solche ohne
nachweisbareHerkunft wurden kriminalisiert und zur Aus¬

reise gezwungen.

Die politische Stimmung gegen Roma und Sinti verschärf¬
te sich zunehmend. Bereits 1909 wurde die„Zigeunerpla¬
ge" im Reichstag thematisiert. Abgeordnete wie Frankaus
Ratibor diffamierten sie als „Schrecken der Bevölkerung "
und forderten ihre konsequente Ausweisung . Diese Stim¬

mung beeinflusste die Gesetzgebung der 1920er Jahre
maßgeblich.
Ein besonders drastischesBeispiel war der Erlassdes preu¬
Bischen InnenministersAlbert Grzesinski (SPD) vom 3. No¬
vember 1927. Er ordnete an , dass ,,allen nicht sesshaften
Zigeunern und nach Zigeunerart umherziehenden Perso¬
nen" ab sechs Jahren Fingerabdrückeabgenommen wer¬
den sollten . Erwachsene über 18 Jahre mussten sich zu¬

dem fotografieren lassen . Vom 23. bis 26. November 1927
wurdenTausendeRoma und Sinti auf dieseWeise in Preu¬

Ben erkennungsdienstlicherfasst - eine systematische
Überwachung , die die spätere Verfolgung erleichterte.

Auch andere Länder des Deutschen Reiches verschärften
ihre Maßnahmen. In Hessen forderte der Minister für Ar¬

beit und Wirtschaft, Johann Raab (SPD), bereits 1925 eine
verstärkteKontrolle und den Entzug von Wandergewerbe¬
scheinen, die für viele Roma und Sinti existenzsichernd
waren . Das bayerische ,,Gesetz zur Bekämpfung des Zigeu¬
nerunwesens" von 1926 bildete eine weitere rechtliche
GrundlagefürdiskriminierendeMaßnahmen und knüpfte
an die bereits 1911 veröffentlichte,,Denkschrift zur Zigeu¬
nerfrage" an, die ein repressives Vorgehenforderte.

Ein Reichsgesetz vom 2. April 1928 sowie ein Erlass vom
22. Mai 1928 verschärften die Überwachungweiter. Roma

und Sinti unterlagen nun einer ständigen Polizeikontrolle .
Ihnen wurde der Besitzvon Schusswaffen untersagt, eben¬
so der Aufenthalt in Heilbädern und Kurorten . Eine Verfü¬

gung vom 12.Dezember1925 sieht zudem die Errichtung
von ,,Zigeuneransiedlungen" vor, um größere Gruppen zur
Sesshaftigkeit zu zwingen. 1926 verabschiedete Bayern
das sogenannte „Zigeuner- und Arbeitsscheuen-Gesetz".
Parallel dazu einigte sich die kriminalpolizeiliche Kommis¬

sion der deutschen Länder auf ein gemeinsamesVorgehen
zur,,Bekämpfung der Zigeunerplage".
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DIE | NATIONALSOZIALISTISCHE

„LÖSUNG | DER | ZIGEUNERFRAGE"
Die jahrhundertelange Diskriminierung von Roma und
Sinti erreichte im Nationalsozialismus ihren Höhepunkt.
Unter dem zynischen Begriff der „Lösung der Zigeuner¬
frage"wurden sie als „asozial"und „ rassisch minderwertig"
stigmatisiert, systematisch verfolgt, verhaftet und ermor¬
det sowohl im Deutschen Reich als auch in den besetzten
Gebieten.

Nach der Machtübernahme Adolf Hitlers am 30. Januar
1933 setzte die deutsche Bürokratie die nationalsozia¬
listische Rassenpolitik um. Bereits bestehende diskrimi¬
nierende Gesetze aus dem Kaiserreich und der Weimarer
Republik wurden nicht nur übernommen, sondern weiter
verschärft. WillkürlicheVerhaftungen , präventive Inhaftie¬
rungen und die systematische Registrierung von Roma
und Sinti wurden ausgeweitet, ebenso Maßnahmen zur
Vertreibung staatenloseroder ausländischerAngehöriger
dieserGemeinschaften.
Ein entscheidender Schritt war die „Ländervereinbarung
zur Bekämpfung der Zigeunerplage" vom 18. März 1933,
die frühere Verordnungen wie das bayerische ,,Gesetz zur
Bekämpfung von Zigeunern , Landfahrern und Arbeits¬
scheuen"54 von 1926 weiter verschärfte . Letzteres stigma¬
tisierte Roma und Sinti als „,Gewohnheitsverbrecher" und
,,Vagabunden ". Die Roma und Sinti wurden wegen ihrer
dunklerenHautfarbewieAfro-Deutscheals ,,artfremd " und
,,kriminell" angesehen . In der feindseligen Presse wurde
immer wieder zur Bekämpfung des„Zigeunerunwesens"
aufgerufen . Ähnlich wiebei Menschen mit Behinderungen
galten Roma und Sintials minderwertig und ,,unproduktiv ",

wassie auch zum Ziel eugenischerMaßnahmen machte.55

Die Ländervereinbarung " von 1933 brachte drastische
Einschränkungen mit sich: Die Erneuerung von Erlaubnis¬
scheinen für Wandergewerbewurde stark begrenzt, was
viele Roma und Sinti in Armut stürzte. Zusätzlich wurden
schulpflichtige KinderdieserMinderheit unterdie Aufsicht
städtischer Wohlfahrtsämtergestellt, die sie in spezielle
Jugendheime einweisen , oder in Sonderschulenzwingen
konnten. Auch die Bewegungsfreiheit wurde massiv ein¬
geschränkt: Reisende Roma und Sinti durften sich nur auf
von der Polizei festgelegten Routen bewegen, und wer
keinen Beschäftigungsnachweis hatte, landete in Arbeits¬
häusern oder Zwangsarbeitslagern . Die Vereinbarung er¬
laubte den einzelnen Ländern zudem , zusätzliche Verord¬
nungen zu erlassen.56

Außer den Ländern übergreifenden Regelungen gab es
ein uneinheitliches Nebeneinander regionale Verord¬
nung. Das förderte ab 1935 die zunehmende Radikalisie¬
rung antiziganistischerMaßnahmen. Trotz des Verlustes
politischer Eigenständigkeit konnten die Länder weiter¬
hin eigene Verordnungenerlassen, solange diese mit der
Gesamtpolitik der Nationalsozialisten übereinstimmten.
So verabschiedeten etwa Bremen und Düsseldorfin den
Sommermonaten 1933 eigene Gesetze zur „ Bekämpfung
des Zigeunerunwesens", die in der Folge die Polizeikont¬
rolle über die Roma und Sinti verschärften.57

PolizeidirektionMünchen
Zigeunerpolizeistelle
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Zigeunernachrichtendienstes
SchematischeDarstellung-
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Schematische Darstellung der Herkunft von vierverschiedenen
Familiendurchden bayerischen „Zigeunernachrichtendienst "
[Abb. 33]

Die Roma und Sinti, als nicht-kaukasische ethnische
Minderheiten wegen ihrer dunkleren Hautfärbungmit
Afro-Deutschen aufeine Stufe gestelltund wiedieJuden
als,,artfremd"und kriminellangesehen, wurdenin
regelmäßigen Abständen von der fremdenfeindlichen
Presse und Bürokratie angegriffen , die zur,,Bekämpfung
des Zigeunerunwesens "aufriefen . Wiedie Behinderten
sogalten auch die Roma und Sinti als unproduktivund
minderwertig , weshalbihnengleichartigeeugenische
Restriktionen drohten.
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Inhalt : GefchzurBerhätungerstraatenRachwuchfet. Den14. Juli1933... 8.529
Bite Beachingpr DurchführungderBecechaungte bieDevisenbewirtschaftung.

20.Juli1903..
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BerechnungüberdieErrichtungeinrtroddufigesJilmfammerDou22.Juli1933
VerschungüberBelländerungenundAusfuhrscheine. Voz24.Juli1983.
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ErhebungrittenenDienßßtafenundfonßigenMastegelungen. Som25.Juli1903..

6.531
8.531
8.533
3.533

GeſetzzurVerhütungerbfrankenRachwuchses.
Vom11. Juli 1933,

(2) DemAntragisteineBescheinigungeinesfür
dasDeutscheReichapprobiertenArztesbeizufügen,.
daß derUnfruchtbarzumachendeüberdas Wesen

DieReichsreglerunghat dasfolgendeGesetzbe- unddieFolgenderUnfruchtbarmachungaufgeklärt
fchloffen, dashiermitverfündetwird:

$ 1
(1) er erbfrantist, fanndurchchirurgischenEin.

griffunfruchtbargemacht(fterilisiert)werden, wenn
nachdenErfahrungender ärztlichenWissenschaft
mitgroßerWahrscheinlichkeitzuerwartenist, daß
feineNachkommenan fchwerenförperlichenoder
griftigenErbschädenleidenwerden.

(2) ErbfrankimSinnediesesGefehesist, weran
einerderfolgendenKrankheitenleidet:

1. angeborenemSchwachsinn,
2. Schizophrenie,
3. jitfulärem(manisch-depressivem) Irreftin,
4. erblicherFallsucht,

wordenist.
(3) DerAntragfannzurüdgenommenwerden.

§ 3
DieUnfruchtbarmachungfönnenauchbeantragen
1. derbeamteteArzt,
2. für die InfaffeneinerStranfen, Hril oder

PflegeanstaltodereinerStrafanstaltderAn.
ftaltsleiter.

§ 4
DerAntragistschriftlichoderzurRiederschrift

der Geschäftsstelledes Erbgefundheitsgerichtszu
ftellen. DiedemAntragzuGrundeliegendenTat
fachenfinddurcheinärztlichesGutachtenoderauf
andereWeifeglaubhaftzumachen. DieGeschäfts

5. erblichemBeistanz(HuntingtonfcheChorea), ftellehat dembeamtetenArztvon demAntrag
6. erblicherBlindheit,
7. erblicherTaubheit,
S. schwerererblicherförperlicherMißbildung.
(3) Fernerfannunfruchtbargemachtwerden, wer

anfchweremAlfoholismusleidet.

§ 2
(1) Antragsberechtigtist derjenige, derunfrucht.

bargemachtwerdenfoll. Itdiesergefchäftsunfähig
oderwegenGeistesfchtodcheentmündigtoderhat er
das achtzehnteLebensjahrnochnichtvollendet, so
ist der gestzlicheVertreterantragsberechtigt, er
bedarfdazuderGenehmigungdesVormundschafts¬
gerichts. In denübrigenFällenbeschränkterGe
fchaftsfähigkeitbedarfderAntragderZustimmung
des gesehlichenVertreters. Hat ein Volljähriger
einenPflegerfürfeineVersonerhalten, soistbessen
Zustimmungerforderlich.

Reichgefehbl.1933I

Stenntniszugeben.
$ 5

ZuständigfürdieEntscheidungistdasErbgefund
heitsgericht, in dessenBezirkder Unfruchtbarzu
machendefeinenallgemeinenGerichtsstandhat.

§ 6
(1) DasErbgefundheitsgerichtist einemAnto

gerichtanzugliedern. Es bestehtauseinemAmts
richteralsVorsitzenden, einembeamtetenArztund
einemweiterenfürdasDeutscheReichapprobierten
Arzt, dermitderErbgefundheitslehrebesondersver¬
traut ist. Für jedesMitgliedisteinVertreterza
bestellen.

(2) AlsVorfigenderistausgeschlossen, toerüber
einenAntragaufvormundschaftsgerichtlicheGeneh
migungnach$2 lbs.1 entschiedenhat. Hatein
beamteterArztdenAntraggestellt, solanner bei
derEntscheidungnichtmitoirfen.

145

Das Gesetzzur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom
14.Juli 1933 warein deutsches Sterilisationsgesetz [Abb.34]

Die zunehmende Radikalisierung der antiziganistischen
Maßnahmen ab 1933 war kein Ergebnis eines einzelnen
Gesetzes, sondern das Resultat eines Zusammenspiels aus

regionalen Verordnungen, zentralisierter Überwachung
und rassistischer Gesetzgebung:

• Regionale Verordnungen : Trotz der Gleichschaltung
behieltenLänderwie Bremen oder Düsseldorf Handlungs¬

spielräume und führten bereits 1933 erste Maßnahmen

zur „Bekämpfung des Zigeunerunwesens" ein, was ver¬

stärkte Polizeikontrollen zur Folge hatte.
• Zentralisierung : Institutionenwie die,,Zigeunerpolizei¬
zentrale" in München (1899) und die „Reichszentrale zur

Bekämpfung des Zigeunerunwesens" (1936) sammelten
systematisch Daten über Sinti und Roma und bereiteten

so spätere Deportationen vor.58 Diese Institutionen er¬

leichterten später gezielte Abschiebungen und Auswei¬

sungen.59

⚫ Gesetzliche Grundlagen : Neue Gesetze wie das,,Gesetz
zur Verhütung erbkranken Nachwuchses " (1933)60 führ¬

ten zu Zwangssterilisationen . Weitere Gesetzeermöglich¬

ten Internierungen in Konzentrationslagern und die Aus¬

bürgerungvon Roma und Sinti.

Rassenpolitik und Verfolgung
Die zunehmende Radikalisierung der antiziganistischen
Maßnahmen in der NS-Zeit lässt sich nicht nur auf struk¬

tureller Ebene, sondern auch anhand konkreterEinzelfälle

belegen. Bereits im Jahr 1933 begannen lokale Konzent¬
rationslager damit, auch Sinti und Roma gezielt zu inhaf¬
tieren .
Sowurden zwei Sinti ausWorms im Herbst 1933 sechsWo¬

chen lang im nahe gelegenen KonzentrationslagerOstho¬
fen festgehalten - einem frühen Lager, das besonders für
politische Gegner, aber auch zunehmend für sozial margi¬
nalisierte Gruppen genutzt wurde.
Ein Düsseldorfer Sinto, der ohne Papiere aufgegriffen und
als,,Gefahr fürdie öffentliche Sicherheit" eingestuftwurde,

war fünf Monate lang im Lager Brauweiler bei Köln inhaf¬

tiert 61- einer ehemaligen Arbeitseinrichtung , die ab 1933
zurUnterbringungvon sogenannten,,Asozialen"diente.
Auch größere Verhaftungsaktionen zeigen die Auswei¬

tung repressiverMaßnahmen : Im September 1933 führte
eine einwöchigeRazzia von Polizei , SA und SS gegen ,,Bett¬

ler und Landstreicher " zur Verhaftung zahlreicher Sinti
und Roma. Viele von ihnen wurden anschließend in Bes¬

serungsanstaltenoder Konzentrationslager eingewiesen.

Auch wenn die genaue Zahl der Inhaftierten heute nicht
mehr vollständig ermitteltwerden kann, zeigen diese frü¬

hen Beispiele, dass die nationalsozialistische Verfolgung
von Sinti und Roma bereits 1933 in die Phase gezielter,
systematischerRepression überging .62
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RASSENDISKRIMINIERUNG|
IM | NATIONALSOZIALISTISCHEN |
DEUTSCHLAND

Mit den NürnbergerGesetzen von 1935 steuertedie syste¬

matische Verfolgung und Ausrottung von Roma und Sinti
aufihren Höhepunktzu.

Mit den NürnbergerGesetzen von 1935 eskaliertedie Ver¬

folgung von Roma und Sinti . Neben jüdischen Bürgern
wurden auch sie entrechtet und als „rassisch minderwer¬
tig" eingestuft -obwohl sie ihrer Herkunft nach als Ange¬

hörige der frühgeschichtlichen Völker in Indien und Iran
mit indogermanischerSprache als Arier bezeichnet wur¬

den. Doch unter dem Deckmantel pseudowissenschaft¬
licher Argumente erklärten die Nationalsozialisten jedes
,,nicht -deutsche Blut" als„artfremd". Wilhelm Stuckart und
Hans Globke - später Kanzleramtschef unter Adenauer -
schrieben 1936 in ihrem Kommentar zu den Nürnberger
Gesetzen : ,,Artfremdes Blut ist alles Blut, das nicht deut¬
sches Blut ist." 63

Einen Monat später trat das ,,Ehegesundheitsgesetz" in
Kraft :64 Eheschließungen mussten künftig von Gesund¬
heitsämtern genehmigt werden. Eine ,,Erste Verordnung
zur Ausführung des Gesetzes zum Schutzedes deutschen
Blutes und der deutschen Ehre" vom 14. November 1935
untersagte Ehen, wenn eine „die Reinheit des deutschen
Blutes gefährdende Nachkommenschaft zu erwarten"
war.65 Ein,,Ehetauglichkeitszeugnis " sollte die,,Erbgesund¬
heit" nachweisen - ein bürokratisches Instrument, um Sin¬
ti und Roma sowie andere als ,,minderwertig " eingestufte
Gruppierungenvon der Ehe auszuschließen .

Bereits 1933 hatte das NS-Regime mit dem „Gesetz zur
Verhütung erbkranken Nachwuchses" die Zwangssteri¬
lisation eingeführt. Es richtete sich gegen Menschen mit
Behinderungen, psychischen Erkrankungen , Angehörige
vermeintlich ,,minderwertiger Rassen" und sogenannte
,,geborene Verbrecher ". Gesundheitsämterbegannen mit
der systematischen Erfassung der Betroffenen - ein erster
Schritt hin zur vollständigen Überwachung und Ausgren¬
zung. Mit einer Änderung dieses Gesetzes vom 26. Juni
1935 wurde zusätzlich die,,freiwillige" Kastration von Män¬
nern ermöglicht, die laut NS-Ideologie ,,von einem entarte¬
ten Geschlechtstriebbefreit" werdensollten .

Parallel dazu untersagte ein Runderlass des Reichs- und
Preußischen Innenministeriumsvom 26. November 1935
allen Standesämtern, Ehen zwischen ,,deutschblütigen"
Personen und „Zigeunern , Negern oder ihren Bastarden"
zu schließen.6
Zwischen 1933 und 1945 wurden über 400.000 Menschen
zwangssterilisiert - darunter zahlreiche Roma und Sinti.

Manche konnten so einer Deportation entgehen , andere
wurden erst in Konzentrationslagernoperiert. Besonders
erschreckend: Dieses Gesetzwurde erst 1988 aufgehoben.
Eine Entschädigung für die Opfersteht bis heuteaus.

Die Erfassung und Isolierung von Sinti und Roma
Bereits 1934 begann das Rassenpolitische Amt der NSDAP

gemeinsam mit der Gestapo, sogenannte „Asozialenkar¬
teien" anzulegen. Diese Listen erfassten Menschen,die als
,,antisoziale Elemente" galten - darunter zahlreiche Roma
und Sinti, die fälschlicherweise als „,rassisch bedingte Kri¬

minelle" abgestempelt wurden.

Ab 1935 wurden Roma und Sinti zunehmend in Sonder¬
lagern konzentriert, die sie nur mit behördlicher Geneh¬
migungverlassen durften. Der ,,Erlass zur Bekämpfung der
Zigeunerplage" vom 6. Juni 1936 schufeine weitere recht¬
liche Grundlagefür ihre zwangsweise Ansiedlung an be¬
stimmten Orten.67
Solche Lager entstanden u . a . in Frankfurt am Main, Mag¬

deburg (1936), Wiesbaden -Biebrich, Kassel (1937), Fulda,

Herne, Hannover , Kiel (1938) sowie in Cloppenburg, Neu¬
brandenburg, Danzig und Pölitz bei Stettin.In Städten wie
Essen und Köln diente die Stadtsanierung als Vorwand , um
Roma und Sinti in abgegrenzte Wohnbereichezu verban¬
nen .



Am 6. Juni 1936 erließdas
Reichs- und Preußische Innenministerium
eine Verordnung mit neuen Direktiven zur

,,Bekämpfung der Zigeunerplage".
Sie ermöglichte es dem Berliner Polizei¬

präsidenten, in ganz Preußen eine,,Zigeuner¬
Razzia"durchzuführen- nurwenige Wochen

vor den Olympischen Spielen.

Quelle : Runderlassdes Reichs- undPreußischen
Innenministeriumszur,,Bekämpfungder

Zigeunerplage",6.Juni 1936
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ZWANGSLAGER | IM | NS-STAAT
Das Lager in Köln-Bickendorfdiente als Modell für weite¬

re Lager im Deutschen Reich. Es war ein entscheidender
Schritt in der systematischen Verfolgung, die schließlich im
Holocaust mündete.

schlechten sanitären Einrichtungen, fehlender medizini¬
scher Versorgung und ständiger Kontrolle durch Polizei

und Ordnungsbehörden.

Zwar galten die Unterkünfteformal als,,freiwillig"- theore¬
tisch hätten Sinti und Roma private Woh¬
nungen oder Quartiere anmieten können.
Doch faktisch war das nahezu unmöglich :
Die Kommunenverweigerten ihnen regel¬
mäßig Mietverträge oder melderechtliche
Registrierung . Durch hohe Standplatzge¬
bühren, befristete Aufenthaltsgenehmi¬
gungen und häufige Verlagerungen der
Lager versuchten die Behörden gezielt, die

Sinti- und Roma-Bewohnerim
Zwangslager Berlin-Marzahn. Quelle:
BArchiv Bild 146-1987-035-01 [Abb. 35]

Bereits in der späten Weimarer Republik und den frühen
Jahren des Nationalsozialismus errichteten zahlreiche
Städte und Gemeinden sogenannte „Zigeunerlager", um
Sinti und Roma zu kontrollieren , auszugrenzenoder dau¬
erhaftzu vertreiben.
Eines der frühesten bekannten Beispiele ist das 1929 ein¬
gerichtete ,,Zigeunerlager " in Düsseldorf-Höherweg, das
später als Vorbild für ähnliche Einrichtungen in anderen
Städten diente. In Köln-Mülheim bestand ab 1935 ein La¬

ger am Schwarzhäuserweg ; in Hamburg wurde das soge¬
nannte „Zigeunerlager" am Hannoverschen Bahnhof An¬
fang der 1930er-Jahreeingerichtet.
Diese Lager befanden sich meist am Stadtrand, in Indust¬
riegebieten oder auf unerschlossenen Flächen ohne feste
Infrastruktur . Die Lebensbedingungen waren geprägt von

Betroffenen zum Weiterziehen zu zwingen. Ziel war es, sie
aus dem eigenen Stadtgebiet zu vertreiben, ohne formell
eine Ausweisung anordnen zu müssen.
Zwischen 1933 und 1939 entstanden solcheInternierungs¬
lager unter anderem in Köln, Düsseldorf, Essen, Frankfurt

am Main, Hamburg , Magdeburg und Pölitz. Nach 1939
wurdensiezunehmend SammellagerfürDeportationen in
Konzentrationslager , Ghettos und Vernichtungsstätten."68

Das ,,Zigeunerlager" in Köln-Bickendorf
Eines derersten und zentralen Lager im Deutschen Reich
entstand 1935 in Köln-Bickendorf, nahe einem Sportplatz.

Bekannt als ,,Schwarz-Weiß-Platz", diente es der Unterbrin¬

gung von Sinti und Roma in Wohnwagen oder Baracken.
Die Bewohnerwurden systematisch erfasst, überwacht
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,,Das Lager in Berlin-Marzahnentwickelte sichschnell zum
größten,Zigeunerlager' im Reich. Überbelegung, unhygienische
Zuständeund fehlendemedizinische Versorgung führten zu
zahlreichen Krankheitsausbrüchen ."
Quelle: Das,Zigeunerlager ' in Berlin-Marzahn"von Ute

Brucker-Boroujerdi undWolfgang Wippermann, veröffentlicht
in derZeitschrift,,Pogrom - Zeitschrift fürbedrohte Völker"
(1987, S. 77-80).

und später in Konzentrations- und Arbeitslager deportiert.
DasLager wurde am 23.April 1935fertiggestellt und stand
unter ständiger Kontrolle der KölnerKriminal -und Schutz¬
polizei. Verwaltet wurde es vom Wohlfahrtsamt , das direkt
im Lager ein Büro einrichtete. SS -Männer übernahmendie
Bewachung . Die Zahl der Insassen schwankte:

August 1936: 50 Familien mit insgesamt 300 Personen
März 1937: 400-500 Menschen in 50-60 Wohnwagen
Juli 1937: 65 Wohnwagen
1938/39: etwa 50 Familien

Auch andere Städte nutzten das Lager, um Roma und Sinti
aus ihrem Stadtgebiet unterzubringen. Damit wurde die

Konzentration dieser Bevölkerungsgruppe an
einem Ort gezielt vorangetrieben, mit dem er¬

klärten Ziel, sie aus dem öffentlichen Raum zu

Abb. 38: Wohnwagen und Bewohneraufdem Schwarz-Weiß-Platz
in Köln. Fotoder,,ReichsstelleRitter"(Dezember 1937). Quelle: BAr¬

chiv, Bild 146-1997-019-27A/CC-BY-SA 3.0 [Abb. 36]

Verarmung zwang viele in prekäre Beschäftigung oder in
staatlich organisierteZwangsarbeit - vor allem in Fabriken,
im Straßenbau oder auf Großbaustellen . Besonders junge,

arbeitsfähige Männeraus Lagern wie dem,,Zigeunerlager"
in Köln wurden ab 1937 zunehmend als vermeintlich ,,Aso¬

ziale" oder „Arbeitsscheue" erfasst , kriminalisiert und in
Konzentrationslager verschleppt.

Das Lager Berlin-Marzahn
Das ,,Lager Berlin -Marzahn" (auch bekannt als,,Zwangsla¬

entfernen und dauerhaft von der deutschen
Volksgemeinschaft " auszugrenzen .

Zwangsmaßnahmen und Entrechtung
Die NS-Rassenpolitik traf Roma und Sinti und
Roma in Köln besonders hart. Viele wurden
zwangssterilisiert , da sie als „erbkrank" galten.

Die Nürnberger Gesetze untersagten Ehen zwi¬

schen ,,Deutschblütigen" und „Fremdrassigen", was das
Kölner Standesamt umzusetzenversuchte- oftjedoch an
der Frage scheiterte, werals ,,Zigeuner" galt.
Mit der Lagerunterbringunggingauchdie gezielteZerstö¬

rung der wirtschaftlichen Existenzvon Roma und Sinti ein¬

her. Wandergewerbescheinewurden entzogen oder nicht
mehrausgestellt, und der Zugangzu Berufsverbänden wie
der Reichsmusikkammer oder der Fachschaft fürambulan¬

ten Handel wurde aus „rassischen Gründen" verweigert.
Dadurch war eine selbstständige Erwerbstätigkeit kaum

noch möglich die wirtschaftliche Grundlage vieler Fami¬

lien wurdesystematischzerstört. Die daraus resultierende

ger Berlin -Marzahn" oder „ZigeunerlagerMarzahn") war
ein nationalsozialistisches Zwangslager in Berlin -Marzahn,
das zwischen 1936 und 1945 fürdie Internierungvon Sinti
und Roma genutzt wurde. Es war eines der ersten Lager
dieser Art in Deutschland und diente der Vorbereitung auf
die Olympischen Spiele 1936.
Im Vorfeld der Olympischen Spiele 1936 wurden rund
600 Sinti und Roma zwangsweise auf einem ehemaligen
Rieselfeld nahe des Städtischen Zentralfriedhofs unterge¬
bracht - unter katastrophalen Bedingungen und perma¬

nenter Bewachung.69
Während anfangs meist Einzelpersonen verhaftetwurden ,
war Marzahn bereits als „,Familienlager" konzipiert - eine
Vorstufe zur späteren systematischen Deportation in die
Konzentrationslager . Die Internierten wurden zurZwangs¬
arbeit herangezogen, während das Reichsgesundheitsamt
detaillierte anthropologische und genealogische Daten
erfasste . Diese vermeintlich wissenschaftlichen Untersu¬

chungen dienten u.a. als Begründung für Zwangssterilisa¬
tionen und Vernichtung .
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vom Zigeunerlager in derDieselstraße,
Frankfurt am Main, 1936 [Abb. 37]

Rassenforschung als Instrument derVerfolgung
Der Rassenforscher Gerhard Stein, ein Schüler des Euge¬

nikers Otmar von Verschuer, führte in Marzahn anthropo¬
logische Vermessungen an den Häftlingen durch . 1941

veröffentlichte er seine Ergebnisse unter dem Titel „Zur
Physiologie und Anthropologie der Zigeuner in Deutsch¬
land" in der Zeitschrift für Ethnologie.

Anfangs noch offen, wurde das Lager bald mit Stachel¬
draht umzäunt. Frauen durften es nur verlassen , um Le¬

bensmittel zu kaufen, da es keine eigeneVersorgung gab.
Die große Zahl stationärerWohnwagen machte das Lager
zu einer Enklave.
Marzahn als Symbol fürden systematischen Völkermord
Das Lager Marzahn steht exemplarisch für die enge Zu¬
sammenarbeit von Polizei- und Gesundheitsbehördenim
NS-Staat. Diese Vernetzung ermöglichte den systemati¬
schen Völkermord nicht nur an den Juden, sondern auch
an Roma und Sinti.7°
Mit dem ,Gesetz über das Reichstagswahlrecht ' vom 7.
März 1936 wurden sowohl Roma und Sinti als auch Juden
sukzessive entrechtet: Sie verloren das Wahlrecht"¹ und
waren auch bei der Volksabstimmung überden,Anschluss'
Österreichs am 10. April 1938 ausgeschlossen - eine Rege¬
lung, die per Verordnung vom 23. März 1938 in Kraft trat.72

Das Zwangslager Dieselstraße in Frankfurt am Main
Von 1937 bis 1942 diente in Frankfurt das städtische
ZwangslagerDieselstraße der Internierung von Roma

l.-nt.
SS D

Telegramm- funhfpruch- fernfchreiben
Stenspruch1

9.10.41 1425DERREGIERUNGSPRAS.LITZMANNSTADT. NR. 71
ANDEN RF HUNDCHEFDEF. DEUTSCHENPOLIZEI

FUEHERHAUPTQUARTIER
DURCHDASREICHSMINISTERIUMDES INNERN.

ZUSATZFUERDASREICHSMINISTERIUMDES INNERN:
BITTE SOFORT WEITERLEITEN.
BETRIFFT: EINWEISUNGVON20 000 JUDENUND

•5 000 ZIGEUNERNIN DASGHETTOLITZMANNSTADT
IM NACHGANGZU MEINEMBERICHTVON4.10.1941 MELDE

ICH :
IM REICHSINNENMINISTERIUMSTELLTEICH AM7.10 , 1941 .

PERSOENLICH FEST, DASSDIE SACHBEARBEITERIN DIESER
ANGELEGENHEIT, H-STURMBANNFUHEREREICHMANNVOM

REICHSSICHERHEITSHAUPTAMT, SOWIE DER
JUDENSACHBEARBEITERDERSTAATSPOLIZEISTELLE
LITZMANNSTADTIN DERAM29.9.1941 DURCHGEFUEHRTEN
SITZUNGDURCHFALSCHEANGABENDIE ZUSTEIMMUNGDER
VERTRETERDES REICHSINNENMINISTERIUMERREICHTHABEN.
DA ICH DANACHANNEHMENMUSS; DASSAUCHSIE NICHT
RICHTIGUNTERRICHTETWORDENSIND , BERICHTICH WIE

FOLGTE

youmeiza

und Sinti. Dorthin wurden auch Familien gebracht, die fest
in regulären Wohnungen lebten . Sie wurden dort in Wa¬

gen zusammengepfercht, hinter Stacheldraht und unter
Polizeibewachung.
Das Lager wurde in der Dieselstraße40 eingerichtet. Wäh¬

rend das zuvorgeschlossene,,Konzentrationslageran der
Friedberger Landstraße" noch der Vertreibung diente, war
das neue Lager im Osthafengebiet aufdauerhafte Internie¬
rung ausgelegt. Das Frankfurter Fürsorgeamt übernahm
die Verwaltung , der Amtsjurist Rudolf Prestel sorgte für die
Einsetzung eines Schutzpolizisten als Lagerkommandan¬
ten. Am 18. August 1937 wurden die ersten 55 Sinti und
Roma eingewiesen- zunächst mit festemWohnsitz .

Z-VEISS KOLNI
Kriminalbeamte bei derAusweiskontrolle

jeiner Sintound Roma Frau währendeiner
Razziaam Schwarz-Weiß-Platz, Dezember

1937. Quelle: BArchiv, Bild146-1990-104¬

16A /CC-BY-SA 3.0 [Abb. 38]
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DIE |,,RASSENHYGIENISCHE | UND|
ERBBIOLOGISCHE | FORSCHUNGSSTELLE"
Ein zentralesInstrumentder nationalsozialistischen Verfol¬

gung war die 1935 im Reichsgesundheitsamtgegründete
,,Rassenhygienische und erbbiologische Forschungsstel¬
le". Sie hatte das klare Ziel , die rassistische Ideologie des
NS -Regimes mit vermeintlich ,,wissenschaftlichen " Argu¬

menten zu untermauern. Unter der Leitung des weitge¬
hend unbekannten Arztes Dr. Robert Ritter arbeitete die
Forschungsstelle aucheng mit der Polizei undanderen Be¬

hörden zusammen, um ihre Erkenntnisse zur Rassenlehre
in die Tat um zu setzen.

Die Erfassung und Deportationder Romaund Sinti
Ab Frühjahr 1936 begann die,,Rassenhygienische und erb¬
biologische Forschungsstelle ", auch bekannt als „Unter¬

gruppe L3" des Reichsgesundheitsamts,74 unter Leitung
von Dr. Ritter, mit der systematischenErfassung von Sinti
und Roma im DeutschenReich. Sie führten pseudowissen¬
schaftliche ,,rassenhygienische" Untersuchungen durch,
bei denen biometrischeDaten sowie vermeintlich kulturel¬
le Merkmale wie Musikfähigkeit und Schulbildung erfasst
wurden. Diese Untersuchungen sollten keine objektiven
Erkenntnisse liefern, sondern kriminelles oder „,,asoziales"
Verhalten als erblich darstellen und die Begründung für
Zwangsmaßnahmen wie Sterilisationen und Deportatio¬
nen liefern.
1937 und 1938 erfasste die Forschungsstelle fast 24.000

Sinti und Roma, die dann in Kategorien wie„Voll-Zigeu¬

ner" oder „Zigeunermischling " eingeteilt wurden. Diese
,,Forschung " sollte die Grundlagefür das,,Reichszigeuner¬
gesetz" bilden, das zwarnie verabschiedetwurde,aberdie
spätere Deportationspolitikmaßgeblich beeinflusste . Rit¬

ter übertrieb bewusst seine Behauptungen über eine an¬

geblich ,,vererbte Kriminalität" unter den Roma und Sinti,
um zusätzliche finanzielle Mittel für seine„Forschung" zu
erhalten.

Bereits 1937 führte eine Arbeitsgruppe der Forschungs¬
stelle erste rassenbiologischeUntersuchungendurch, die
als harmlose Blutspendenaktiongetarnt waren . Doch da¬

bei wurden nicht nur genealogische Informationen ge¬

sammelt, sondern auch detaillierte körperliche Untersu¬
chungen vorgenommen - von der Vermessung der Kör¬

perteile bis zur Entnahme von Haarproben . Eine zweite,

verpflichtendeErfassung folgte 1938.
Mit dem Grundsatzerlass " vom 8. Dezember 1938 schuf
die NS-Führung die Grundlagefür die systematische Ver¬

folgung der Sinti und Roma.
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RdErl. d. RF44uChdDtBol. imRMdI. vom8. 12. 1938
betreffend

Bekämpfungder Zigeunerplage.
S-Kr1Rr. 557VIII/38-2020-6.- RMBB. S. 2105.

A. AllgemeineBestimmungen.1. 3nländischeaigeuner.
1. (1) DiebisherbeiderBekämpfungder3igeuner.

plagegesammeltenErfahrungenunddiedurchdierajfen¬
biologijchenForschungengewonnenenErkenntniffelellen
esangezeigterscheinen, dieRegelungder3igeunerfrage
ausdemWesendieferRaffeherausinAngriffzunehmen.
ErfahrungsgemäßhabendietischlingedengröstenAnteil
anderKriminalitätder3igeuner. Andererseitshatesjid
gezeigt, daßdieDerjuhe,dieZigeunerjeghaftzumachen,
geradebeidenrassereinenSigeunerninfolgeihresstarken
Wandertriebesmißlungenfind. Eserweistsichdeshalbals
notwendig, beiderendgültigenLojungderSigeunerfragedierassereinen3igeunerunddiemijdingegesondertzubehandeln.

(2) 3urErreichungdiefes3ielesisteszunächter
forderlich, dieRajjenzugehörigkeitdereinzelnenimDeutjhenReichlebendenSigeunerunddernach3igeunerart
umberziehendenperjonenfeitzustellen.

(3)3chordnedeshalban,daßallesezhaftenundnicht
feghaften3igeunerfowieallenachaigeunerartumber
ziehendenPerfonenbeimReichskrimPol-Amt Reichs
zentralejurBekämpfungdesJigeunerünwejensfaffenfind.

zuer
(4) DiePol-Behördenhabendemgemäßalleper

jonen,dienachihremAussehen, ihrenSitten
undGebräuchenals3igeuneroder3igeuner
mischlingeangefebenwerden,[owieallenach
3igeunerartumherziehendenpersonenüber
diezuständigeKrim,pol-StelleundKrim-pol-LeitstelleandasReichskrim-pol-Amt ReichszentralezurBekämp.
fungdesJigeunerunwejenszumelden.

(5) DieMeldunghataufeinerKarteikartenad
nähererAnweisungdesReichskrim-pol-Amteszuerfolgen.

2. (1)DorErstattungderMeldungsindalle3igeuner,
Sigeunermischlingeundnach3igeunerartumherziehenden
Personen, diedas6. Lebensjahrvollendethaben, erken
nungsdienstlichzubehandeln.

S-Kr3Nr.1682/37-2098(nichtveröffentl.)übervorbeugende
DerbrechensbekämpfungdurchdiePol.diepolizeilicheDor
beugungshaftverhängtwerden.

(3) BeiderPersonenfeststellungistauchdieStaats¬
angehörigkeitdererfaßtenPerfonenzuüberprüfen. Das
ErgebnisistinderdemReichskrimPol-Amtvorzulegenden
Karteikartezuvermerken, undzwardahingehend, obdie
ReichsangehörigkeitodereinefremdeStaatsangehörigkeit
nachgewiesenif. 3jtderNachweiswederderReichsange
hörigkeitnocheinerfrembenStaatsangehörigkeiterbracht,
finddiebetreffendenperfonenalsstaatenloszubezeichnen.

fidhumeinen3. (1)DieendgültigeSeitstellung, obzigeuner,3igeunermischlingodereinesonstigenachJigeuner¬artumherziehendePerfonhandelt, trifftdasReichskrim.
pol.AmtaufGrundeinesSachverständigengutachtens.

(2) 3chordnedeshalbaufGrunddes§1derDO.
desReichspräsidentenzumSchutzevonDolkundStaatv.28. 2. 1933(RGBLIS. 83) fürdasLandÖsterreich
aufGrunddes§1der3weitenDO. zumGesetzüberdie
WiedervereinigungÖsterreichsmitdemDeutidenReichev.
18. 3. 1938(RBBL. IS. 262),fürdiejudetendeutschenGe
bieteaufGrunddes§1derDritterDVO.zumEclaßdes
SührersundReichshanglersüberdieVerwaltungder
SudetendeutschenGebietev. 22. 10. 1938(RGBl. I S.

an, daßalle3igeuner, 3igeunermifchlingeund1453)nad3igeunerartumherziehendenPersonenverpflichtetfind,
sichderzurErstattungdesSadhverständigengutachtenser
forderlichenraffenbiologischenUntersuchungzuunterziehen
unddienotwendigenAngabenüberihreAbstammungbei¬
aubringen. DieDurchführungdieserAnordnungistmit
Mittelnpolizeilichenwangesficherzustellen.

(3)ÜberdiestattgefundeneUntersuchungunddieEin.
leitungdesperfonenfeststellungsverfahrenserhaltendiebe
treffendenPersoneneineBejcheinigungnachnähererAn
weisungdesReichskrimPol-Amts.(4) DieEinführungdesKennkartenzwangesfür3i¬
geuneraufGrunddes§ 1derD. desRd3. über
KennkartenD. 22. 7. 1938(RGBl. I S. 913) bleibtvor¬
behalten.(2) Serneristvordermeldungdasperfonenfest¬Itellungsverfahrendurchzuführen. JudiesemSwedehann 4. (1) AusweispapiereallerArt(päffe, Staatsange¬

gemäß3iff. AII1fdesRdErl. v. 14. 12. 1937- Polhörigkeitsausweise, Wandergewerbefcheineusw.) find3i¬

Runderlass,Bekämpfung der Zigeunerplage'vom
8. Dezember 1938 [Abb. 39]

Pläne fürein ,,Reichszigeunergesetz "
Im März 1936wurdeim Reichsinnenministerium unter Staats¬
sekretär Hans Pfundtner ein Memorandum erstellt, das erste
Überlegungen zu einem ,,Reichszigeunergesetz"enthielt.Obwohl
eine vollständige ,,Lösung des Zigeunerproblems"73 zu dieserZeit
als wedernational noch internationalrealisierbar eingeschätzt
wurde, wurden in dem Dokument Übergangsmaßnahmen
vorgeschlagen :

• DieAusweisung staatenloserundausländischer Roma.
• Einedrastische Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit

Die Reglementierung von Wandergewerbescheinen
• Eineverstärkte Polizeikontrolle
• Die Zwangssterilisation sogenannter,,Zigeunermischlinge "

Die vollständige Erfassung und Registrierung allerRoma
und Sinti im Deutschen Reich

• Ihre Zwangsumsiedlung in speziell vorgesehene ,,Reservate"
Diese Maßnahmensollten als Grundlage für eineendgültige
Lösungdes „Zigeunerproblems " dienen, diejedochnie vollständig
umgesetztwurde. Dennoch prägtendie Ideen des Memorandums
die spätereDeportationspolitik .

Quelle: Quelle: Bundesarchiv, R 18/5644, Begleitbriefund
sechsseitiges Memorandum von ORR Zindelan Staatssekretär
Pfundtner : Gedanken überden Aufbau des Reichszigeuner¬
gesetzes, 4. März1936.
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DEPORTATIONEN | UND
SYSTEMATISCHE | REPRESSION

Zwangsarbeit von Häftlingen
des Frauenlagers Ravensbrück[Abb.46]

Diesogenannten „Zigeunerlager", die ab derWeimarer Re¬

publik vor allem auf kommunaler Ebene eingerichtetwur¬

den, dienten in erster Linie der Überwachung , räumlichen

Ausgrenzung und sozialen Kontrolle. Obwohl die Lebens¬

bedingungen dort oft menschenunwürdigwaren, hatten
sie keinen systematischenVernichtungscharakter .

Mit der Einbindung der„Zigeunerpolitik" in die zentralge¬

steuerte Verfolgungs- und Vernichtungsmaschinerie des
NS-Staates änderte sich dies grundlegend. Bereits 1936.
wurden erste Roma und Sinti in Konzentrationslager wie

Dachau und Buchenwald deportiert. Zu ihrer massenhaf¬
ten Verhaftung führte eine Verordnung zur„vorbeugen¬
den Verbrechensbekämpfung" von 1938. Die Roma und
Sinti wurden in Konzentrationslager gebracht, wo sie als
Zwangsarbeiterausgebeutet wurden.
Im Juli 1936 wurden 400 bayerische Sinti und Roma nach
Dachau deportiert, kurz darauf folgten Verhaftungen in

Berlin , die zur Internierung vieler Sinti und Roma in das

Lager Marzahn führten. Ein Jahrspäter, im Juni 1938, setzte
eine weiteregroß angelegteVerhaftungsaktion etwa 1.000

,,arbeitsfähige" Sinti und Roma in Konzentrationslager wie
Buchenwald, Dachau und Sachsenhausen um, während
Frauen in das Lager Lichtenburg gebracht wurden.75 Diese
Maßnahmen basierten aufeinerVerordnung von Dezem¬
ber 1937, die es den Behörden ermöglichte, Menschen
ohne Vorstrafen aufgrund ihrer sozialen Stellung , wie etwa
fahrende Roma oder Arbeitslose, willkürlich in vorbeu¬
gende Haft" zu nehmen. Bemerkenswert war, dass nicht
die Gestapo , sondern die KriminalpolizeidieseVerhaftun¬
gen durchführte.76

Zigeuner: Personen, die als ,,reinrassige"Roma und Sintigalten
Zigeuner-Mischlinge: Personen mit teilweiser Roma-oder
Sinti-Herkunft
Nach Zigeunerartumherziehende Personen : Personen,
die keinen Roma-oderSinti-Hintergrund hatten, aber als
fahrendes Volk galten
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Verfolgung und Deportation in Österreich
Mit dem Anschluss" Österreichs 1938 begannen die Na¬

tionalsozialisten , auch dort Zigeunerlager einzurichten ,
darunter in Maxglan bei Salzburg und Lackenbach im
Burgenland . Dorthin sowie in Konzentrationslagern wie
Mauthausen und Ravensbrück wurden viele österreichi¬
sche Roma deportiert. Bereits im selben Jahr wurden rund
3.000 Sinti und Roma aufgrund ihrer angeblichen„Arbeits¬
scheu" festgenommen. Darunter 2.000 Männer, die nach
Dachau und Buchenwald kamen und 1.000 Frauen, die
nach Ravensbrück gebrachtwurden.
Wie in Nazi-Deutschland nahm 1938 auch in Österreich die
Verfolgung immer aggressivere Formen an ähnlich der
antisemitischen Kampagne gegen die jüdische Bevölke¬
rung.78 Jetzt wurden Roma und Sinti als Sicherheitsrisiko
aus den Grenzgebietenverbannt. Die Zuspitzung der Lage
lässt sich schon allein daran erkennen, dass Himmler das
,,Amt für Zigeunerangelegenheiten" bereits im Mai 1938
in die ,,Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwe¬
sens" hatte umbenennen lassen . Im Dezemberfolgte der
berüchtigte Runderlass zur,,Bekämpfung der Zigeunerpla¬
ge", der eine Lösung der Zigeunerfrageaus dem Wesen
dieserRasse heraus"forderte und sich aufdie rassistischen
Forschungen des Eugenikers Dr. Robert Ritter stützte.
Roma und Sinti wurden demnach in drei Gruppen unter¬
teilt : „Zigeuner", "Zigeuner -Mischlinge" und „nach Zigeu¬
nerart umherziehendePersonen".
Ausführungsbestimmungenvom 1. März 1939 legten fest,

,,Trotzdes unfassbaren Leids überlebten
viele Roma und Sintidurch Widerstandskraft
und Beharrlichkeit und hinterließen einen
bleibenden Eindruckim Kampf gegen
Rassismus und Ungerechtigkeit."

dass das Ziel der staatlichen Maßnahmen die „rassische

Absonderung des„,,Zigeunertums vom deutschen Volks¬

tum", die,,Verhinderung der Rassenvermischung" und eine
strikte Kontrolle über das Leben der Sinti und Roma sein
müsse."⁹ Eine vollständige Registrierung wurde angeord¬
net, durchgeführtvon Polizei- und Gesundheitsbehörden,
wobei alle Sinti und Roma mit einem Lichtbildausweis er¬

fasst werden sollten . Die Umsetzung dieser Maßnahmen
war weitreichend - sie führte unter anderem dazu , dass
Dutzende Roma-Musiker aus der Reichsmusikkammer
ausgeschlossenwurden.80

Deportation und Enteignung
Die groß angelegte Deportation von Sinti und Roma star¬
tete kurz nach Kriegsbeginn . Am 17. Oktober 1939 erließ
Reinhard Heydrich den „Festsetzungserlass", der es den
noch nicht internierten Sinti und Roma untersagte, den
Wohnsitz zu verlassen - eine entscheidende Vorausset¬

zung für die späteren Deportationen.81 Sie begannen im
Mai 1940, als 2.800 Sinti und Roma aus verschiedenen
Sammelzentren ins Generalgouvernement nach Lublin
verschlepptwurden .
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Berlin, den 17.Oktober 1939

Schnellbrief
Reichssicherheitshauptamt
TGB.Nr.RKPA. 149/39 g

An die Staatliche Kriminalpolizeiz.id.des Herrn Leiters o.V.i.A.- Kriminalpolizeistelle
in Karlsruhe

Betr.Zigeunererfassung.
Geheim !

Auf Anordnung des Reichsführers SS und Chefs der Deutschen Polizei
wird binnen kurzen in gesamten Reichsgebiet die Zigeunerfrage im
Reichsmaßstab grundsätzlich geregelt . Ich ersuche daher, sofort fol¬
gende Maßnahmen einzuleiten :
1.) Die Ortspolizeibenördenund die Gendarmerie sind umgehend anzu¬

weise., Sämtlichen in ihrem Bereich befindlichen Zigeunern und
Zigeunermischlingen die Auflage zu erteilen, von sofort ab bis
auf weiteres ihren Wohnsitz oder jetzigen Aufenthaltsort nicht
zu verlassen. Für den Nichtbefolgungsfall ist Einweisung in ein
Konzentrationslager anzudrohen u . erforderlichenfalls gem.A II
1 c des Erlasses des RdI v. 14.12.37 - Pol.S.- Kr. 3 Nr.1682/37
2098- (nicht veröffentlicht ) durchzuführen .

2.) Fahndungstage für die Erfassung und Zählung der Zigeuner und
Zigeunernischlinge sind der 25., 26..27.Oktober 1939.Die Durch¬
führung ist von den Ortspolizeibehörden und der Gendarmerie vor¬
zunehmen .

3.) Die erfassten Zigeuner und Zigeunermischlinge einschl. der Kinder
sind durch die Ortspolizeibehörden . die Gendarmerie listenmäs¬
sig den zuständigen Kriminalpolizeistellen nach folgendem Muster
zu melden
Die Dure führung der Meldungen ist von allen beteiligten Behörden
und Dienststellen - notfalls unter Zurückstellung aller übrigen
Arbeiten als "Sofortsache" zu behandeln und in kürzester Zeit
zu erledigen.
Das Reichsriminal polizeiamt wird im Einvernehmen mit dem Reichs¬
gesundheitsant die eingegangenen Meldungen überprüfen und die
vorzunehmenden Festnahmen in jedem Einzelfall anordnen. Für die¬
jenigen Zigeuner und Zigeunermischlinge , die trotz des Verbots
Thren bisherigen Aufenthaltsort verlassen haben , wird vom Reichs¬
kriminalpolizeiamt eine besondere Fahndun sliste herausgegeben
werden .

gez. ey drich .

„Festsetzungserlass",
Berlin, 17. Oktober 1939
Quelle: BArchiv, Berlin,
ZSg 142Anh . Nr. 2 ,

BArchiv, R 18/5644
[Abb.48]

Die Verfolgten wurden systematisch enteignet: Die Be¬

hörden zwangen sie zur Unterzeichnungvon Formularen,
in denen sie ihr Eigentum als ,,volks- und staatsfeindliches
Vermögen" abtraten - eine Methode, die später auch bei

den ersten jüdischen Deportationenangewandt wurde.

Mitte Oktober 1939 drängte Arthur Nebe, Leiter des
Reichskriminalpolizeiamts , auf eine rasche Deportation.
der Berliner Sinti und Roma. In einem Schreiben an Adolf

Eichmann vom 13. Oktober fragte er: „Wann kann ich die
Berliner Zigeuner schicken ?" Er argumentierte, dass die
Stadt sonst gezwungen wäre, eigene Lager zu errichten
- eine Maßnahme, die mit hohen Kosten und logistischen
Herausforderungenverbunden wäre . Am 16. Oktoberer¬

teilte Eichmann daraufhin die Anweisung, dass mit den
Judentransporten ausWien auch Sinti und Roma ins Lager
Niskodeportiert werden könnten.82

Der ursprüngliche Plan des Leiters der Reichskriminalpoli¬
zei, Arthur Nebe, sah vor, rund 30.000 Sinti und Roma aus
dem Deutschen Reich - vor allem aus Berlin - nach Polen

zu deportieren.83 Dieses Vorhaben erwies sich jedoch
schnell als unrealistisch : Die Gesamtzahl der im Altreich"
(dem Gebiet des Deutschen Reiches vor 1938 ) und der
,,Ostmark" (dem annektierten Österreich) lebenden Roma

und Sinti belief sich insgesamt aufetwa 30.000 Menschen
-soviele wie ursprünglich allein aus Berlin deportiert wer¬

den sollten . Zudem waren viele Berliner Roma und Sinti

bereits im „ Zigeunerlager" Marzahn interniert und galten
als polizeilich,,erfasst".

Arthur Nebe plante, dieseMenschen in das Lager Niskoam
San im besetzten Polen abzuschieben- ein von der SS ent¬
wickeltes Umsiedlungsprojekt , das als ,,Reservat" für uner¬

wünschteBevölkerungsgruppen (vor allem Juden) dienen
sollte. Doch das sogenannte ,,Nisko -Plan"-Lager scheiterte
bereits Ende 1939 aus logistischen und politischen Grün¬

den. Dadurch verzögerte sich auch die systematischeDe¬

portation von Sinti und Roma in die besetzten Gebiete .

Diese Verzögerung endete im Mai 1940,84 als etwa 2.800
Roma und Sinti aus sieben Sammellagern im Reichsgebiet
in das Generalgouvernement- das von Deutschland ver¬

waltete Zentralpolen - deportiert wurden, insbesondere
in die Region um Lublin.85 Auch in der „Ostmark" waren
Deportationennach Polen für August 1940 geplant, muss¬
ten jedoch vorerst verschobenwerden.
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